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1 VERANLASSUNG 

In Wellerstadt, einem Stadtteil der Stadt Baiersdorf, soll ein Areal in der Werkstraße für eine 
Wohnbebauung genutzt werden. 

Durch die Lage des Areals an der St 2244 und die Nähe zur Autobahn A 73 sowie zur Bahnstre-
cke Nürnberg-Forchheim ist mit Belastungen durch Verkehrslärm zu rechnen. 

Des Weiteren sind Belastungen durch Gewerbelärm, einerseits aus dem östlich gelegenen Ge-
werbegebiet, andererseits durch den Betrieb des nordwestlich befindlichen Wasserkraftwerks 
möglich. Da das Kraftwerk aktuell modernisiert wurde (Neuinstallation von Turbinenanlage und 
Elektrotechnik), haben sich die zuvor als kritisch betrachteten Lärmemissionen deutlich verrin-
gert. Die neu installierten Turbinen laufen geräuscharm und sind durch die bauliche Hülle wei-
testgehend abgeschirmt. 

Die vorliegende Lärmtechnische Untersuchung soll klären, mit welchen Belastungen an den 
geplanten Wohngebäuden zu rechnen ist und welche Schallschutzmaßnahmen gegebenenfalls 
erforderlich sind, um gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten. Die Untersuchung ist die 
Fortführung einer Erstuntersuchung aus dem Jahr 2013, konkretisiert für eine aktuelle Planung 
von Wohngebäuden. 

Zusätzlich wird auch als gebietsinterne Lärmquelle die Auswirkung der Tiefgaragenausfahrten 
auf die geplanten Wohnhäuser untersucht. 

Der Auftrag zur Bearbeitung der Lärmtechnischen Untersuchung ging an die Planungsgruppe 
Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg. 

2 ERMITTLUNG DER EMISSIONEN 

2.1 Verkehrslärm 

2.1.1 Straßenverkehrslärm 

2.1.1.1 Staatsstraße St 2244 

Für die Staatsstraße St 2244 liegen Daten der Verkehrszählung 2015 vor. An der Zählstelle 
6332-9127 wurden folgende Werte ermittelt: 

durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV) 8.488 Kfz/24 h 
mittlerer stündlicher Verkehr tags (Mt) 509 Kfz/h 
mittlerer stündlicher Verkehr nachts (Mn) 43 Kfz/h 
LKW-Anteil tags (Pt) 3,5 % 
LKW-Anteil nachts (Pn) 5,0 % 

Um auch eine Aussage für die Zukunft treffen zu können, wurde der DTV mit dem Faktor 1,05 
auf das Prognosejahr 2025 hochgerechnet. 

In die Berechnung geht also folgender DTV 2025 ein: 

DTV 2025 = DTV 2015 x 1,05 = 8.488 Kfz/24 h x 1,05 = 8.913 Kfz/24 h 

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ergeben sich aus diesen Parametern für die St 2244 
folgende Emissionspegel tags [d (6-22h)] und nachts [n (22-6h)]: 
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2.1.1.2 Autobahn BAB A 73 

Für die Autobahn A 73 liegen bei der Zählstelle 6332-9128 folgende Zahlen vor: 

durchschnittlicher Tagesverkehr (DTV 2015) 60.680 Kfz/24 h 
mittlerer stündlicher Verkehr tags (Mt) 3.456 Kfz/h 
mittlerer stündlicher Verkehr nachts (Mn) 654 Kfz/h 
LKW-Anteil tags (Pt) 9,4 % 
LKW-Anteil nachts (Pn) 22,1 % 

Als Prognose-DTV für 2025 ergibt sich: 

DTV 2025 = DTV 2015 x 1,05 = 60.680 Kfz/24 h x 1,05 = 63.714 Kfz/24 h 

Bei einer in diesem Bereich maximal zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h ergeben sich 
daraus für die A 73 folgende Emissionspegel tags [d (6-22h)] und nachts [n (22-6h)]: 

 

Die im Zuge der Lärmsanierung Baiersdorf von der Autobahndirektion Nordbayern (Dienststelle 
Bayreuth) vorgesehenen Lärmschutzwände bzw. –wälle werden in der Berechnung berücksich-
tigt. 

2.1.2 Schienenlärm 

Für die Berechnung des Schienenlärms wurde auf die Unterlagen zur Planfeststellung des Ver-
kehrsprojektes Deutsche Einheit Schiene Nr. 8, Stand 01.07.2013, zurückgegriffen. Die in der 
nachfolgenden Abbildung 1 dargestellte 49 dB-Isophone (mit Lärmschutz nachts) wurde mittels 
des EDV-Programms Soundplan durch eine Linienschallquelle entsprechend nachgebildet und 
zur Umrechnung auf die Immissionsorte im Baugebiet verwendet. Die tags um etwa 1 dB niedri-
gere Belastung wurde ebenso nachgebildet. 
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Abb. 1: Isophonendarstellung Schienenlärm 

2.2 Gewerbelärm 

2.2.1 Gewerbegebiet An der Galgenbrücke / Am Kreuzbach 

Zur Berücksichtigung des Gewerbelärms aus dem Gewerbegebiet An der Galgenbrücke / Am 
Kreuzbach wurde auf die Festsetzungen von Bebauungsplänen in diesem Bereich (vBBP Am 
Kreuzbach und vBBP Norma) bzw. auf die Auflagen in den entsprechenden Genehmigungsbe-
scheiden Bezug genommen (s. Anlage 2).  

Für Grundstücke, zu denen keine Festlegungen bekannt sind, wurde der für Gewerbegebiete 
gemäß DIN 18005 anzusetzende Schallleistungspegel von 60 dB(A) pro qm zugrundegelegt.  

Für diejenigen Gewerbeflächen, für die der Baugenehmigungsbescheid lediglich festlegt, dass 
die für angrenzendes Wohngebiet geltenden Werte von tags 55 und nachts 40 dB(A) eingehal-
ten werden müssen, wurden Emissionspegel von tags 60 und nachts 45 dB(A) angesetzt.  

Detaillierte Angaben zu den angesetzten Flächenschallleistungspegeln können dem Übersichts-
lageplan in der Anlage entnommen werden. Dabei wurde grundsätzlich von einer Emissionshö-
he von 1 Meter über Grund ausgegangen. 
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2.2.2 Wasserkraftwerk 

Für das Wasserkraftwerk wird eine ausreichende Dämmung gemäß der Schalltechnischen Un-
tersuchung des Büros Sorge vom 13.12.2006 vorausgesetzt (s. a. Kap. 3.2.2).  

3 ERMITTLUNG DER IMMISSIONEN 

Die Ermittlung der Immissionen erfolgte für die in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellten 
Immissionspunkte.  

 
Abb. 1: Lageplan der Immissionsorte 

Für die Berechnung wurde das international verbreitete EDV-Programm SoundPLAN verwendet, 
welches die aktuell geltenden Vorgaben und Richtlinien berücksichtigt und ständig fortgeschrie-
ben wird. Damit wurde ein digitales Geländemodell erstellt, in welchem neben den Emittenten 
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und den Immissionsorten auch abschirmende Elemente, wie Gebäude oder topographische Ge-
gebenheiten, berücksichtigt wurden. 

Da es sich um Wohngebäude handelt, gelten folgende Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ bzw. Richtwerte der TA-Lärm (bei Gewerbelärm): 

tags   55 dB(A) 
nachts  45 dB(A) bzw. 40 dB(A) bei gewerblichem Lärm 

3.1 Verkehrslärm 

3.1.1 Straßenverkehrslärm 

Aus dem Verkehrslärm der Staatsstraße 2244 ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle 1 
dargestellten Beurteilungspegel. 
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Tab. 1: Verkehrslärmbelastung St 2244 – Teil 1 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 1: Verkehrslärmbelastung St 2244 – Teil 2 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 1: Verkehrslärmbelastung St 2244 – Teil 3 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Die gemäß DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für Wohngebiet geltenden Orientierungswer-
te von tags 55 und nachts 45 dB(A) werden - außer bei den weiter entfernten Reihenhäusern 
bzw. außer auf den von der Staatsstraße abgewandten Nordwestseiten der Gebäude - deutlich 
überschritten.  
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Betrachtet man allein den Verkehrslärm von der Autobahn A 73, so ergeben sich die in der 
nachfolgenden Tabelle 2 dargestellten Beurteilungspegel. 

Tab. 2: Verkehrslärmbelastung BAB A 73 – Teil 1 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 2: Verkehrslärmbelastung BAB A 73 – Teil 2 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 2: Verkehrslärmbelastung BAB A 73 – Teil 3 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Die gemäß DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für Wohngebiet geltenden Orientierungswer-
te werden sowohl tags wie auch nachts weitestgehend überschritten. 
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3.1.2 Schienenverkehrslärm 

Aus dem Schienenverkehrslärm resultieren die in der nachfolgenden Tabelle 3 dargestellten 
Beurteilungspegel.  

Tab. 3: Schienenlärm (Neubaustrecke, Prognose, mit Schallschutz) - Teil 1 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 3: Schienenlärm (Neubaustrecke, Prognose, mit Schallschutz) - Teil 2 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 3: Schienenlärm (Neubaustrecke, Prognose, mit Schallschutz) - Teil 3 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Die Ergebnisse zeigen, dass auch der Schienenlärm für sich betrachtet nachts z. Teil deutliche 
Überschreitungen des Orientierungswertes um bis zu 10 dB(A) an den nach Osten gerichteten 
Gebäudeseiten verursacht, wohingegen tags die Werte eingehalten werden.  
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Betrachtet man den Verkehrslärm insgesamt, also Straßen- und Schienenverkehrslärm, so er-
geben sich die in der nachfolgenden Tabelle 4 dargestellten Beurteilungspegel. 

Tab. 4: Gesamtverkehrslärm (Schiene und Straßen) – Teil 1 

 
HR = Himmelsrichtung; ORW,T bzw. ORW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 4: Gesamtverkehrslärm (Schiene und Straßen) – Teil 2 

 
HR = Himmelsrichtung; OW,T bzw. OW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 4: Gesamtverkehrslärm (Schiene und Straßen) – Teil 3 

 
HR = Himmelsrichtung; OW,T bzw. OW,N = Orientierungswert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel 
tags bzw. nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Der Gesamtverkehrslärm bewirkt grundsätzlich Überschreitungen, bis auf die eine Ausnahme 
tags beim Immissionsort Reihenhaus 5, was an der Entfernung und Abschirmung durch das 
Gebäude selbst liegt. Die Überschreitungen liegen tags bei bis zu 11 dB(A); nachts liegen Über-
schreitungen von bis zu 16 dB(A) vor. 

Die höchste Belastung tags liegt bei 66 dB(A), der als Beginn der Gesundheitsgefährdung gel-
tende Wert von 70 dB(A) wird nirgends erreicht. Der nachts als Beginn der Gesundheitsgefähr-
dung geltende Wert von 60 dB(A) wird mehrfach erreicht, im Falle von Haus C sogar um 1 dB(A) 
überschritten. 

Schallschutzmaßnahmen werden erforderlich. Da für aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärm-
schutzwände oder –wälle angesichts der entlang der St 2244 zu berücksichtigenden Bauver-
botszone der erforderliche Platzbedarf nicht erfüllt werden kann bzw. (bei Lärmschutzwänden) 
auch aus architekturästhetischen Gründen nicht verwirklicht werden soll, sind passive Schall-
schutzmaßnahmen vorzusehen. Hierzu bestehen verschiedene Möglichkeiten.  

Grundsätzlich ist der Einbau von Schallschutzfenstern mindestens der Schallschutzklasse Drei 
vorzusehen, die über einen Schalldämm-Wert von Rw = 37 dB verfügen.  

Dieser Wert wird üblicherweise durch die aktuellen Anforderungen an die Wärmedämmung be-
reits erreicht. 

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass mit dem Öffnen des Fensters dieser Schallschutz nicht 
mehr gegeben ist. So wäre also z. B. bei Wohnzimmern am Tage oder Schlafzimmern bei Nacht 
der gewünschte Wert nicht mehr gewährleistet. 
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Die Möglichkeit der Anordnung schutzbedürftiger Räume (Schlaf-, Wohn-, Kinderzimmer) auf 
von den Emittenten abgewandten und damit weniger stark belasteten Gebäudeseiten stellt keine 
geeignete Option dar. Denn auch an den Seiten liegen - zum Teil erhebliche - Überschreitungen 
vor, so dass nur die von den Verkehrstrassen abgewandten Gebäuderückseiten zur Anordnung 
der schutzbedürftigen Räume in Frage kämen. Dies reduziert jedoch die Möglichkeiten für den 
Wohnungszuschnitt erheblich. 

Soll also die Raumanordnung flexibel gehandhabt werden können, so sind die Schallschutzfens-
ter entweder mit einer Vorrichtung für eine Zwangsbelüftung zu versehen, oder es ist mit Maß-
nahmen der Fassadengestaltung zu arbeiten. Dies bedeutet entweder das Vorhängen einer 
Glasfassade, welches die einfallende Schallbelastung um etwa 10 dB(A) reduziert, oder die Ge-
staltung als Laubenganghaus, so dass der einfallende Schall um etwa 30 dB(A) reduziert wird. 

Für den Wohnriegel ist die Laubengangfassade in Richtung Verkehrslärmemittenten vorgese-
hen. Für schutzbedürftige Räume an den anderen Gebäudeseiten mit Überschreitungen sind 
Schallschutzfenster mindestens der Schallschutzklasse 3 mit Zwangsbelüftung vorzusehen 

Für die Reihenhäuser und Häuser A bis D sind für schutzbedürftige Räume ebenfalls Schall-
schutzfenster mindestens der Schallschutzklasse 3 mit Zwangsbelüftung vorzusehen.  
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3.2 Gewerbelärm 

3.2.1 Gewerbegebiet 

Der Gewerbelärm aus dem Gewerbegebiet bewirkt die in der nachfolgenden Tabelle 5 darge-
stellten Beurteilungspegel. 

Tab. 5: Gewerbelärm aus dem Gewerbegebiet – Teil 1 

 
HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Richtwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 5: Gewerbelärm aus dem Gewerbegebiet – Teil 2 

 
HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Richtwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 5: Gewerbelärm aus dem Gewerbegebiet – Teil 3 

HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Richtwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Die Richtwerte werden weitestgehend eingehalten. Lediglich an der direkt zum Gewerbegebiet 
ausgerichteten Gebäudeseite bei Haus B im zweiten Obergeschoss tritt eine Überschreitung des 
tags einzuhaltenden Richtwertes um 1 dB(A) auf. 

Da bei Gewerbelärm gemäß TA-Lärm der Richtwert 50 cm vor dem geöffneten Fenster eines 
schutzwürdigen Raumes eingehalten werden muss, gestaltet sich ein diesbezüglicher Schall-
schutz - der nur passiv am Haus vorgesehen werden kann, da aktiver Schallschutz nicht möglich 
ist – schwierig. Die Anbringung einer vorgehängten Lärmschutzfassade aus Glas über das ge-
samte zweite Obergeschoss in 50 cm Abstand von der Fassade ist architektonisch unbefriedi-
gend und in ihrer Wirkungsweise für Außenstehende verständlich zu vermitteln. 

Daher ist für dieses Geschoss die Raumanordnung dergestalt festzusetzen, dass schutzbedürf-
tige Räume nur auf den nicht unmittelbar zur Staatsstraße ausgerichteten Gebäudeseiten vor-
gesehen werden dürfen oder andernfalls Festverglasung mit Zwangsbelüftung vorzusehen ist. 

3.2.2 Wasserkraftwerk 

Gemäß der Schalltechnischen Untersuchung des Büros Sorge vom 13.12.2006 sind am Gebäu-
de des Wasserkraftwerks folgende bauliche Maßnahmen vorzunehmen: 

• Zumauern aller Fenster Richtung Süden und Osten 
• schalldichte Herstellung aller Anschlüsse  
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• Tor Richtung Osten als hochschalldämmende Konstruktion mit einem bewerteten Schall-
dämm-Maß von Rw = 35 dB 

Mit diesen Maßnahmen ergeben sich für den maßgeblichen Zeitraum nachts die in der nachfol-
genden Abbildung 3 dargestellten Isophonen (= Linien gleichen Schalldrucks). Die Grafik 
stammt aus der Untersuchung des Büros Sorge von 2006 und wurde um die aktuell untersuch-
ten fiktiven Immissionsorte ergänzt.  

 
Abb. 3: Lärmbelastung nachts durch Wasserkraftwerk nach Modernisierung, die aktuellen Immissionsorte 
sind in rot eingetragen (Quelle: Gutachten Büro Sorge, verändert durch PGS) 

Die Darstellung zeigt, dass die Isophone von 35 dB(A) über 5 m vom nächstliegenden Immissi-
onsort Haus 2 entfernt liegt. Die Belastung liegt somit deutlich unter dem für Wohngebiete ein-
zuhaltenden Wert von 40 dB(A). Für die weiter entfernt liegenden Immissionsorte 1 und 3 liegt 
sie folglich noch niedriger und kann somit vernachlässigt werden. Dies gilt natürlich auch für die 
noch weiter entfernt liegenden, im Bild nicht mehr dargestellten Häuser 4 und 5. 

Hierzu ist allerdings anzumerken, dass aufgrund von Einwänden des Denkmalschutzes die 
Fenster nicht zugemauert wurden. Stattdessen wurden moderne schalldämmende Fenster ein-
gebaut, deren Dämmwert mindestens 37 dB(A) beträgt. Das neue Tor weist wie seinerzeit ge-
fordert ein Schalldämmmaß von 35 dB(A) auf. Diese Maßnahmen sowie die Neuinstallation der 
Elektrotechnik und der geräuscharm laufenden Turbinenanlage im Zusammenspiel mit der Ab-
schirmung durch die bauliche Hülle bewirken eine äußerst geringe Lärmemission. Bei einem 
Ortstermin konnte festgestellt werden, dass das Betriebsgeräusch des Wasserkraftwerks bei 
geschlossenen Fenster- und Türöffnungen bereits in einer Entfernung von ca. 5 m vom Gebäu-
de von den Umgebungsgeräuschen, unter anderem durch das Fließgeräusch des Wassers im 
Werkskanal, übertönt wird und folglich für die weiter entfernt liegenden Wohnhäuser irrelevant 
ist.  
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Die folgende theoretische Überlegung zeigt, dass auf eine weitergehende Berechnung verzichtet 
werden kann: 

Unter der Annahme, dass die Verwendung von Schallschutzfenstern statt Zumauern der Fens-
teröffnungen eine um 20 dB stärkere Emission bewirkt, womit man auf der sicheren Seite ist, ist 
die in der obigen Abbildung 3 dargestellte 35-dB(A)-Isophone als 55-dB(A)-Isophone anzuse-
hen. Aus der Entfernung von 5 Metern von dieser Isophone bis zum geplanten Haus 2 ergibt 
sich als Abstandsmaß Ds gemäß der Formel aus der VDI 2714 bzw. VDI 2571  

Ds = 10 x lg 2 π x (5 m)² = 22 dB(A) 

Daraus folgt eine Reduktion des Schalldrucks auf 33 dB(A) [aus 55 dB(A) – 22 dB(A) = 33 
dB(A)]. 

Der Orientierungswert von nachts 40 dB(A) ist somit deutlich unterschritten. Schallschutzmaß-
nahmen wegen des Wasserkraftwerks werden folglich nicht erforderlich. 

Addiert man nun die Belastung von 33 dB(A) auf der Südwestseite des Hauses 2 zu der an die-
ser Gebäudeseite durch den Gewerbelärm aus dem Gewerbegebiet östlich der Staatsstraße 
verursachten Belastung (36 dB(A), vgl. Tab. 6), so ergibt sich eine Gesamtbelastung durch Ge-
werbelärm von 37,8 dB(A). Der Richtwert von nachts 40 dB(A) ist somit immer noch deutlich 
unterschritten, so dass der Lärm durch das Wasserkraftwerk keinen problematischen Beitrag zur 
Gesamtlärmbelastung leistet. 
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4 BELASTUNG DURCH INTERNEN EMITTENTEN TIEFGARAGE 

An der Westseite sowie im östlichen Bereich der Südseite des Wohnriegels befinden sich jeweils 
Zu-/Ausfahrten der Tiefgarage für diesen Wohnkomplex. 

Von diesen Bereichen können Emissionen ausgehen und sich auf die zugehörige Wohnbebau-
ung auswirken. Dies wird nachfolgend untersucht. Grundlage ist die Bayerische Parkplatzlärm-
studie, 6. Auflage, 2007. 

Die Tiefgarage ist zweigeteilt. Der westliche Teil weist 28 Stellplätze auf, der östliche Teil 29. 

Gemäß Bayerischer Parkplatzlärmstudie ist tags von 0,15 Bewegungen pro Stellplatz und Stun-
de und nachts von 0,02 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde auszugehen. Für die lauteste 
Nachtstunde ist von 0,09 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde auszugehen. Dies wird für die 
Berechnung angesetzt. 

Auf den jeweiligen Zufahrtsrampen ergeben sich daraus unter Berücksichtigung des Steigungs-
zuschlags für die Steigung von fast 15 % folgende LmE-Werte: 

Tiefgarage West: 

 
Tiefgarage Ost: 

 

Für die Tiefgaragenöffnungen wird jeweils von einer senkrechten Flächenschallquelle (2,3 m x 
3,5 m = 8,05 qm) mit folgendem Schallleistungspegel pro qm (gemäß Parkplatzlärmstudie) aus-
gegangen: 

Tiefgarage West: 
LW’’,1h tags = 50 dB(A) + 10 lg (0,15 Bewegungen/Stellplatz/Stunde x 28 Stellplätze) = 56,2 dB(A) 
LW’’,1h nachts = 50 dB(A) + 10 lg (0,09 Bewegungen/Stellplatz/Stunde x 28 Stellplätze) = 54,0 dB(A) 

Tiefgarage Ost: 
LW’’,1h tags = 50 dB(A) + 10 lg (0,15 Bewegungen/Stellplatz/Stunde x 29 Stellplätze) = 56,4 dB(A) 
LW’’,1h nachts = 50 dB(A) + 10 lg (0,09 Bewegungen/Stellplatz/Stunde x 29 Stellplätze) = 54,2 dB(A) 

Für die Seitenwände der Tiefgaragenzufahrt wurden absorbierende Wände (Reflexionsverlust 
4 dB) angesetzt, um eventuelle Reflexionen zu berücksichtigen. 

Für die vorgesehene Regenrinne wie auch für das Tiefgaragentor wird aufgrund der Tatsache, 
dass es sich um einen Neubau handelt, davon ausgegangen, dass diese nach dem neuesten 
Stand der Technik errichtet werden und entsprechend lärmarm sind. Daher kann gemäß Bayeri-
scher Parkplatzlärmstudie auf deren Berechnung verzichtet werden. 

Untersucht wurden die zum Wohnriegel gehörenden Immissionsorte sowie die angrenzenden 
Gebäude Haus A und B im Nordosten und die Reihenhausbebauung im Südwesten. Aufgrund 
der Gebietsnutzung „Allgemeines Wohngebiet“ gelten gemäß TA Lärm folgende Richtwerte: 

Allgemeines Wohngebiet  tags 55 dB(A)  nachts 40 dB(A) 

Diese Werte dürfen durch kurzfristige Spitzenbelastungen tags um 30 und nachts um 20 dB(A) 
überschritten werden, sodass folgende Obergrenzen bei Spitzenpegeln gelten:  
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 tags WA  55 + 30 = 85 dB(A)  
 nachts WA  40 + 20 = 60 dB(A)  

Für folgende Zeiten ist gemäß TA Lärm werktags bzw. sonn- und feiertags aufgrund der erhöh-
ten Störwirkung ein Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen: 

werktags   von 6-7 Uhr und von 20-22 Uhr 
sonn-/feiertags  von 6-9 Uhr, 13-15 Uhr und 20-22 Uhr1 

Durch die Tiefgarage werden sonn-/feiertags die in der nachfolgenden Tabelle 6 dargestellten 
Beurteilungspegel bewirkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wegen des Zuschlags wird im Weiteren nur die Belastung sonn-/feiertags berücksichtigt; für werktags 

ergeben sich entsprechend geringere Werte. 
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Tab. 6: Lärmbelastung durch die Tiefgarage (Teil 1) 

HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Grenzwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff  bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 6: Lärmbelastung durch die Tiefgarage (Teil 2) 

HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Grenzwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff  bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 6: Lärmbelastung durch die Tiefgarage (Teil 3) 

 
HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Grenzwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff  bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Die Richtwerte werden tags grundsätzlich deutlich unterschritten. Nachts hingegen ergeben sich 
zumindest beim Wohnriegel Überschreitungen von bis zu 6 dB(A). 

Für an den betroffenen Seiten vorgesehene schutzwürdige Räume wirken die schon wegen des 
öffentlichen Verkehrslärms wirksamen vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen (Schallschutz-
fenster mit Zwangsbelüftung, s. Kapitel 3.1).  

Da es sich im Übrigen bei den Nutzern der Tiefgarage um die Bewohner der Wohnanlage han-
delt, ist die Nutzung als sozialadäquat zu bezeichnen und die Lärmbelastung von den Betroffe-
nen, die ja selbst auch Verursacher sind, hinzunehmen. 
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Für kurzfristige Geräuschspitzen wird die beschleunigte Vorbeifahrt auf der nicht eingehausten 
Rampe untersucht, für die eine Punktschallquelle mit einem Wert von LWmax = 94 dB(A) etwa in 
der Mitte der Rampe angesetzt wird, da hier nach dem Öffnen des Garagentores das Ge-
schwindigkeitsmaximum erreicht wird, bevor gegen Ende der Rampe wieder abgebremst wird. 
Daraus ergeben sich durch die Tiefgarage die in der nachfolgenden Tabelle 7 dargestellten 
Spitzenbelastungen. 

Tab. 7: Lärmbelastung durch beschleunigte Vorbeifahrt (Teil 1) 

 
HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Grenzwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff  bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 7: Lärmbelastung durch beschleunigte Vorbeifahrt (Teil 2) 

 
HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Grenzwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff  bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 
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Tab. 7: Lärmbelastung durch beschleunigte Vorbeifahrt (Teil 3) 

 
HR = Himmelsrichtung; RW,T bzw. RW,N = Grenzwert tags bzw. nachts; LrT bzw. LrN = Beurteilungspegel tags bzw. 
nachts; LrT,diff  bzw. LrN,diff = Überschreitung tags bzw. nachts 

Die maximal zulässige Überschreitung des Richtwertes tags um 30 dB(A) wird grundsätzlich 
unterschritten. Die maximal zulässige Überschreitung des Richtwertes nachts um 20 dB(A) wird 
teilweise deutlich überschritten. 

Angesichts der festgestellten Überschreitungen des Richtwerts zur Nachtzeit sollten trotz der 
sozialadäquaten Nutzung Schutzmaßnahmen für die betroffenen unmittelbar angrenzenden Ge-
bäudeseiten erwogen werden. Dabei sind nur die Schmalseiten des Wohnriegels relevant, da für 
die zur Forchheimer Straße gerichtete Seite bereits Schallschutz im Sinne einer Laubengang-
fassade vorzusehen ist.  

Da eine Erhöhung der zum Gebäude liegenden Rampenwand im Sinne einer Schallschutzwand 
architektonisch ebenso unbefriedigend ist wie eine Einhausung der Rampe, kann darauf abge-
stellt werden, für schutzbedürftige Nutzungen an den Schmalseiten des Wohnriegels entweder 
nicht aufmachbare Fenster vorzusehen, wenn die Belüftung über ein anderes Fenster auf der 
zur Regnitz abgewandten Gebäudeseite möglich ist, oder nicht aufmachbare Fenster mit einer 
Vorrichtung zur Zwangsbelüftung vorzusehen (vgl. Kap. 3.1). 

Die Nutzung der oberirdischen Stellplätze durch die Bewohner ist sozialadäquat und bedarf da-
her keiner Berechnung, zumal der Großteil der Stellplätze auf der Gebäudeseite vorgesehen ist, 
der wegen des Verkehrslärms ohnehin durch eine Laubengangfassade zu schützen ist. Auch die 
nachfolgend vorgenommene Ermittlung des Spitzenpegels zeigt, dass keine unzulässigen Be-
lastungen auftreten.  

Spitzenpegel: 

Die Untersuchung des Spitzenpegels (Türenschlagen) erfolgt für die südwestliche Gebäudeseite 
des Wohnriegels, da hier Stellplätze gegenüber einer Wohnraumnutzung liegen, die nicht, wie 
an der zur Staatsstraße ausgerichteten Gebäudeseite, durch eine Laubengangfassade ge-
schützt ist. Der Abstand von der Mitte des Stellplatzes zum Wohnriegel beträgt 9 m.  

Gemäß der Formel für den Spitzenpegel (aus der Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage, 2007) 

Lr,max = LWmax – Adiv 

mit LWmax (max. Schallleistungspegel) = 97,5 dB(A) 
und Adiv (Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung) = [10 lg (Abstand² x 2 x π)] 

ergibt sich daraus am Immissionsort ein Beurteilungspegel von  

Lr,max = 97,5 – 27,1 = 70,4 dB(A) 

Der Immissionsrichtwert der TA-Lärm für die Tagzeit von 55 dB(A) ist zwar überschritten, der 
maximal zulässige Spitzenpegel von 55 + 30 = 85 dB(A) wird aber deutlich unterschritten. 
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5 SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 

Die Untersuchung der verschiedenen auf das Baugebiet bzw. im Baugebiet wirkenden Emissio-
nen hat gezeigt, dass vor allem aufgrund von Verkehrslärm (Autobahn A 73, Staatsstraße 2244 
= Forchheimer Straße, Schienentrasse Nürnberg-Ebensfeld) Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich werden. Aktiver Schallschutz entlang A 73 und Schienenstrecke wurde dabei bereits be-
rücksichtigt. 

Da hinsichtlich der Belastung durch die St 2244 für aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärm-
schutzwände oder –wälle angesichts der zu berücksichtigenden Bauverbotszone der erforderli-
che Platzbedarf nicht erfüllt werden kann bzw. (bei Lärmschutzwänden) auch aus architekturäs-
thetischen Gründen nicht verwirklicht werden soll, sind passive Schallschutzmaßnahmen an den 
zu schützenden Wohngebäuden vorzusehen. Dabei bestehen folgende alternativ vorzusehende 
Möglichkeiten: 

Raumanordnung und/oder –ausstattung: 
• Einbau von Schallschutzfenstern mindestens der Schallschutzklasse 3 
• Schutzbedürftige Räume (Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer) sind an den Gebäudeseiten 

anzuordnen, an denen keine Überschreitungen der Orientierungswerte auftreten, oder 
• es sind nur Fenster mindestens der Schallschutzklasse 3 mit Zwangsbelüftung vorzuse-

hen, oder 
• die Belüftung solcher Räume ist über Fenster sicherzustellen, die an einer nicht unzuläs-

sig belasteten Gebäudeseite liegen, oder 

Gebäudeausstattung: 
• es ist eine Vorhangfassade anzubringen, mit der (bei Gewerbelärm) gewährleistet wer-

den kann, dass bei geöffnetem Fenster der erforderliche Richtwert der TA Lärm in einer 
Entfernung von 0,5 m vom Fenster eingehalten wird, oder 

• es ist eine Laubengangfassade vorzusehen. 

Hinsichtlich der Überschreitung der Richtwerte durch Gewerbelärm sind schutzbedürftige Räu-
me an den Gebäudeseiten anzuordnen, an denen keine Überschreitungen auftreten. Andernfalls 
ist Festverglasung mit Zwangsbelüftung vorzusehen. 

Welche Maßnahmen im Detail in Frage kommen und umgesetzt werden, muss im Zuge des 
Bauantrages mit den dann konkret beabsichtigten Bauformen, Gebäudeanordnungen und 
Raumnutzungen geklärt werden. Für die Dämm-Wirkung der Außenbauteile ist die DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ maßgebend. 
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Anlage 1 
 

Übersichtslageplan  
mit den Emittenten Straße (St 2244, A 73), Schiene und Gewerbe 

(mit Emissionspegel in dB(A) pro qm tags/nachts) 
 

 
 

↑ 
N 
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Anlage 2 
 

Auszüge aus den B-Plänen bzw. Genehmigungsbescheiden 
 
 
Auszug aus VEP Norma 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid v. 12.09.1991, Galgenbrücke 12, Errichtung Kfz-Werkstatt 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid v. 08.02.2008, Am Kreuzbach 8, Ausbau Lagerhalle 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid v. 11.10.1991, An der Galgenbrücke 1, Fliesen Boxdorfer, 
Erweiterung des bestehenden Betriebsgebäudes 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid v. 04.08.2011, Am Kreuzbach 12, Umnutzung einer Unter-
stellhalle in eine Schlosserei sowie eines Aufenthaltsraumes in ein Büro mit WC, Umnutzung 
eines Büros in eine Wohnung, Ausbau des Obergeschosses zu Büroräumen 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid v. 26.02.2013 – Teil I, Am Kreuzbach 12, Errichtung eines 
Kfz-Stellplatzes mit Nutzung als Kfz-Handel 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid v. 26.02.2013 – Teil II, Am Kreuzbach 12, Errichtung eines 
Kfz-Stellplatzes mit Nutzung als Kfz-Handel 
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Auszug aus Genehmigungsbescheid (kein Datum) – Teil I, Am Kreuzbach 10, Nutzungsände-
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